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EinewichtigeEntscheidungdes VerwaltungsgerichtshofesüberdieWohn-¬
bausteuer.Am. Februat1927erstattetederVerwaltereinesHausesin
der Inneren Stadt eine Wohnbausteuerverweigerungsanzeige ,in derer
anführte ,dass die bisherige Mieterin ausgezogensei . DerVerwalterwuss- ¬
te bei Erstattung der Anzeige ,dass die Räumlichkeiten nicht leerstehen ,
sonsthätte er die Abschreibungder WohnbausteuerausdemTitelder
LeerstehungdesvermietetgewesenenOhjektesverlangt . Darumwollteer
sichmitderVerweigerungsanzeigehelfen .Aufgeklärt,dassjemand,der

- ungnichtwohnbausteuerpflichtigsei ,dieZahl/derSteuerauchnichtver¬
weigernkönne ,änderte er dannseine Anzeigein eineLeerstehungsanzei-¬

ge . DerMagistrathat mitRücksichtauf die Feststellung ,dassindem
Mietobjekt ( Geschäftslokal )noch Stellagen ,Kisten ,eine Holzwandund
so weiter vorgefundenwurden ,den Hauseigentümerfürsteuerpflichtig
erklärt unddie Beschwerdekommissionhat die BeschwerdeausdenGründen
der angefochtenenEntscheidungund unter Berufungauf die ,anlässlich
einer Lokalbesichtigungvon einen der drei Miteigentümerdes Hausesge- ¬
machtenErklärung ,dass die Hauseigentümermit ZustimmungderFinanz - ¬

prokuratur ein Verkaufsrechtan den vonder Mieterinzurückgelassenen
Einrichtungsgegenständenerworbenhätten ,abgewiesen.

BeimVerwaltungsgerichtshofwurdeunrichtige rechtliche Beur¬
teilunggeltendgemacht,weiles sichumzurückgelasseneGegenstände
handleunddie Hauseigentümerfür dasvomMieterverlasseneLokalnicht
steuerpflichtigseien ;fernerwurdeein MangeldesVerfahrensdar iner¬
blickt ,dassdie voneinemderdrei MiteigentümerimZugedesBeschwer¬
deverfahrensgemachteMitteilungnichtdembeschwerdeführendenVoll¬
machtsträgerbekanntgegebenwordensei .

DerVerwaltungsgerichtshofhatdieBeschwerdeinderheute
durchgeführtenmündlichenVerhandlungals unbegründetabgewiesen .Ein
Verfahrensmangelliege nicht vor . Eswarnicht notwendig ,dieAussage
desVollmachtsgebersdemVollmachtsnehmermitzuteilen;einesoweitge
hendeInterpretationdesGrundsatzesdesParteiengehörskannnichtan¬
genommenwerden.

InderSacheselbsthatderVerwaltungsgerichtshofentschie¬
den ,dass eine Benützungdes Mietobjektes durch die Hauseigentümervor¬
liege ,weilsiegåduldethaben,dassdievomMieterzurückgelassenen
Gegenständefernerhinin denRäumenbleibenundsie dort unterVer-¬schlussgehaltenhaben .DasInteresseder HauseigentümerandiesenGe¬
genständenhatdieBehördeübrigensdadurchnachgewiesen,dassdieHais¬
eigentümereinVerkaufsrechtandiesenGegenständenerworbenhaben.
Voneiner Leerstehung des Objektes und demgemässvon einemAnspruch
aufAbschreibungderWohnbausteuer,kanndahernichtgesprochenwerdene

DerMagistratwarin dieser VerhandlungdurchSenatsratDr .
FranzUrbanvertreten.

PlatzkonzerteanlässlichderRepublikfeierfürFortbildungsschüler.Als
AbschlussderindieserWocheandenFortbildungsschulenstattfindenden
RepublikfeierwerdenamSamstagum17 Uhrfür die SchülerundSchülerin-¬
nen der beiden Zentralfortbildungsschulen,VI . ,Mollardgasse87 undXV. ,
Hütteldorferstrasse1,vordenSchulgebäudenPlatzkonzerteveranstaltet .
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